
Bekanntmachung
über die Genehmigung und Auslegung

- eines Bebauungsplanes - 1)

-/^x/ A^jdjärwsr ̂ We/s/ ßj6^jLi^Ftä^l^)60 /y ^

Der Stadt- - ^^///S^^^rat hat am ..,..... 15--1-.. -L.. :...1..984. .. für das Gebiet

Höchstadt-Süd I und II

einen Bebauungsplan - ^li^/^^^^^^^s^^^ - als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan -
^^ U-^M^^h^M^W^ ^ ist /o/ /ä/r/R/e^i/r^/v^de/'/ / / / / ///JJJJ1111LLLU. JJJ
vom Landratsamt E rlangen, -Hoc. h,S..t,.a..d.. t....,.,...,,, mit Schreiben vom 04., Q4. 1985

Nr. 4l 610/4-85 genehmigt wordea - ^i^/6^^^A6?//^/^^^^^n^|^^.^

Der Bebauungsplan liegt samt Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus - ii/^A/nts/

Seh loßberg 9, 8552 Höchstadt a. d. Aisch

Zimmer Nr. -7-
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus, und kann dort eingesehen werden.

Ge-maß,. §. _12_des Bu"desbau3esetzes - wird der Bebauungsplan - ^/Ä/</e/u/^^/^^(/r^/p/a/^/y<) mit

Gemäß § 155 a_ des Bundesbaugesetzes ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbau-
?,!!,e.t.z.e.s. ^elm_zl, lst,andekommen eines Bebauun3SPlanes unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung'der
ver'e!zun9 mnerbalb elnes. Jahres sei. t lnkrafttreten des Bebauungsplans gegenüber der Gemeinde geltend" gemacht
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen'Das gilt nicht, wenn die Vor'schnfre~n"über
die Genehmigung oder die Veröffentlichung des Bebauungsplanes verletzt worden sind.

Auf-d. i.eYorschr"te^des. §. 44 c Abs-1 satz 1 und 2 und Abs- 2 des Bundesbaugesetzes über die fristgemäße Geltend-
,
mad1u. n.9 etwa^e; Entschäd^^n9sansPrüche 'ur Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch dieser Bebauungspl'an
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Auf die nebenstehenden Genehmigungsauflagen und Hinweise wird verwiesen.

Ortsüblich bekanntgemacht durch

Anschlag a. d. Amtstafel

(z. B. Amtsblatt, Anschlag an der Amtstafel)

.
Höchstadt a. d. Aisch, 30. 04. 19^

Ort, Tag ...........

Stadt Höchstadt a. d. Aisch
F/. -. f-^, 'V< '»^^rM---*_. _»- ....

am3) . 3o. p4, 1985

Abgenommen am
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Begründung

gem. § 9 Abs. 8 BBauG zur Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. =.. JQ/^-.. BA.1
für das . Gebiet: . "P.OF^.S?.a.̂ . ß.uA". .SA J.

der / 3tesx®Emsxii!äS3ofaä?ra3steKB^ / Stadt: .^ochs. tqdt . a^d^ . Ai?ch

Ortsteil: .... yppbgt&dt. ........... Landkreis Erlangen-Höchstadt

r

Einwohnerzahl der / dss3<fisiKBdmdBC%k:3öa;üte'fc®£X / Stadt lt. der

letzten amtlichen Fortschreibung vom. . 5^. «A2.^^
AQ W. . . Einwohner

Größe des vom Bebauungsplan-Geltungsbereich umfaßten Gebietes

rd. ......... 56»^.... ha

Entwurfsverfasser des Bebauungsplanes:

GEMEINDLICHE PLANUNGSSTELLE DES LANDKREISES ERLANGEN-HÖCHSTADT

Tag der Ausarbeitung des Plan-Entwurfes: . l? .. Q3 .. 1. 979
Änderungen: . 23.. Q5, 157$,

.
1. 2. 02.. 1 $80,

.

01. 1. 2, 1985.

(
1. PLANUNGSGRUNDLAGEN

»

1. 1. Die Bebauungsplan-AufStellung erfolgt gemäß § 2 Abs. 2

BBauG / § 8 Abs. 2 Satz 1 BBauG / §§ 8 Abs. 3 u. 4 BBauG

aufgrund des Beschlusses des .TS^-TTpa-^Ti-rf-s-y-^rH-K /Stadtrates

Hocnst.adt. ..................... vom . . . °9.. 1. 1 ; 1976.

lfd. Nr. : . . .. -5.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes er folgt ̂ ,e.i-rrg"

Änderung / Ergänzung des rechtsverbinjil. j-cTT'^'n Bebau-

ungsplanes ^^.--'""
.---'""

Nr. : ........... .. ^^&W "d a s Gebiet:
.

^--'""
vom. . . . .̂ ^-.-.". . ....... geändert am.....................

be'richtigt am
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt eine

Änderung / BcgäazüCTg des in Ausarbeitung befindlichen Be-

N37 . ;

für das Gebiet: . . .Hoc.hs'fcad'fc . sud..........................
vom . JuAi. .1^.7.2. ........ geändert am . 26, 0:5, 1 97^.

1. 2. Der Flächennutzungsplan wurde von der. Regierung, von Mi.-fctelf ranke-

am ..1.0.. PÄ. 19.7.8 ...... genehmigt.

r

Der von a^^^. ea^. beT-teTe

Flächennutzungsp^l^aj^EnAwuT^^^Tlndet sich im Aufstellungs-

verfSHFen.

Die Änderung des genehmigten / in Ausarbeitung befj.ju3-lA<±ren

Flächennutzungsplanes wegen der ^AyjEä-t-e-J-roTTg des Bebauungs-

planes wurde dy£.c.h.-ä'^Tr'"Gemeinderat / Stadtrat am

feescHlossen.

r

1. 3. BEGRÜNDUNG FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Der S-fcad-fcrat der Stadt Höchs-fcadt/Aisch beschloß am
09. 11. 1976 den Bebauungsplan "Höchs-fcad-fc Süd" (gefertigt
im Juni 1972, ge ändert"am 26. 05. 1975 vom Ing. Büro Gauff)
im größeren Umfang zu ändern.

Im Bauab schnitt I in-irde vor allem die inzwischen, errich-
te-fce Bebauung aufgenommen, außerdem v/urde die Verkehrs-
anbindung des Gebietes an die St. aa-fcss-fcraße 226? geregelt,
das Industriegebiet in Gewerbegebiet umgewandelt und
d3s Gev.'-er'be- und Mischgebiet auf die im Flächennutzungs-
plan ausgewiesene Fläche ausgedehnt. (Eine geringfügige
Überschreitung von 0, 5 ha ergibt sich im Nordwestteil
des Mischgebie-fces bei der Fl. Nr. 2665 und Fl. Nr. 2665/2
v/egen der bereits vorhandenen Bebauung).

Das Gebiet zwischen der Gablonzer-, Graslitzer- und
Karlsbader Straße \-7urde aus dem Geltungsbereich des Bau-
abschnittes I herausgenommen, da für diese Fläche in-
zwischen der Bebauungsplan Nr. 30/9 "Gablonzer- Gras-
litzer Straße" aufgestellt mirde.
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LAGE DES PLANUNGSERGEBNISSES

2. 1. Das Planungsgebiet liegt - nicht - im Außenbereich i. S.

des §35 BBauG. Es erhält über die . Q:!". 'fc. s. S. 'fcraßen
Anschluß an folgendes überört-

liche Straßennetz Stß.atß.strAße. .̂ 6.5. ./. .Bunde^?-fcr?<??. ^70.
Der Anschluß an . dle. 3T. ?2fö . . . . erfolgt sm^.-EXhaäts / inner-

halb der bestehenden Ortsdurchfahrtsgrenze.

2. 2. Folgende Schutzzonen greifen in das Planungsgebiet ein:

.
^bayf reies. Geba. et. entlang der B 4.70. und . ST. 220$......

r
2. 3. Entfernungen zu

, a) Bahnhof . ^PP.
b) Omnibushaltestelle . ^PP. .
c) Volksschule ^. ^PP..
d) Kindergarten . ?PP. .

e) Versorgungsläden ^

m f) Gemeindeverwaltung . 1. 999m
m g) Kath. Kirche . 1. OOO m
m h) Evang. Kirche ...... m

m i) ............. ...... m

m j) ............. ......m

BAULICHE NUTZUNG

3. 1. Im Bebauungsplan wird die besondere Art der baulichen Nut-

zung entsprechend § 1 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung fol-

gendermaßen festgesetzt:

a) Kleinsiedlungs-
gebiete

b) reine Wohnge-
biete (WR)

c) allgemeine Wohn-
gebiete (WA)

d) Dorfgebiete (MD)

e) Mischgebiete (MI)

ha f) Kerngebiete (MK) ...... ha

g) Gewerbegebiete (GE). ?5»6. ha
ha

h) Industriege-
biete (GI)

'. ?' i) Wochenendhaus-
. ^?., ^. ha gebiete (SV7)

3. 2. Brutto-Bauf lache . 5. 6^5. ha, = 100 %
abzüglich öffentliche Verkehrsflache .. 7»8. ha, =14%
abzüglich Gemeinbedarfsflachen

a) o^eotl. . Grünn&chen............... .. 0^5. ha, = 0, 5%
b) l^x'cb. licbe. Einrj-ch.tun^^n........... . . Q»4 . ha, = °>7%
c) ................................... ...... ha, = %

Netto-Wohngebiet: . zi:Z».Q. ha, = 84, 8%

ha

ha

ha j) Sondergebiete (SO) ...... ha
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3. 3. Durch den Bebauungsplan werden

. 31, 5...... Parzellen mit . . . 2.7.0. . . . V7ohngebäuden und

etwa .
325, Wohneinheiten, .. .i+y.u . . Garagen und

.... 200.. Pkw-Stellplätze ausgewiesen.

3. 4. Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs beträgt:

, 2>/J...... Einwohner je Wohneinheit = ... 7. ^(-). . . . . Ein-

wohner, dies bedeutet eine zu erwartende Bevölkerungs-

dichte von ..... 59.. .. Einwohnern je Hektar Nettobauland

im Bebauungsplan-Gebiet..

4. ERSCHLIEßUNG

4. 1. Straßen:

Eine verkehrsmäßige Erschließung des Bebauungsplan-

Gebietes erfolgt über .... 8. 3.0.0.... m Ortsstraßen.

Nach §§ 127 - 130 BBauG trägt die / deasoSssisäsiä-gx^öcMäKKS /

Stadt mindestens 10 % des beitragsfähigen Erschließungs-

aufwandes bezüglich des Ausbaues der öffentlichen Verkehrs'

flächen.

Der restliche beitragsfähige Erschließungsaufwand ist

durch Anliegerkosten sicherzustellen.

4. 2. Wasser:

Die Wasserversorgung wird durch den Anschluß der einzelnen

Anwesen an die zentrale Wasserversorgung

<^??'. S'b?4^. P.öchßta.dt.

sichergestellt. Die erforderliche Erweiterung der be-

stehenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen erfolgt

durch den Träger der Wasserversorgung. Die Kost-en für den

Anschluß der Anwesen werden nach der Wasserabgabe- und

Gebührensatzung /

des Versorgungsträgers festgesetzt.
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r

4. 3. Abwasser:

Die Abwasserbeseitigung erfolgt (toE 33te&ix>zeä;foä5SC©3'ä3®135£ü

2©Efr:;^&ä%t±xm^c±n>3^jü^x^^xx;an:x^Ed^s3^

(. .>;xxx;üü.2üC;X;^:^X?X?"yX) / durch Anschluß der Anv/esen an

die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage de r. . .Stadt

JlQC.ha'tiad't ........................ Eine erforderliche

Erweiterung der bestehenden öffentlichen Abwasserbe-

seitigungsanlage erfolgt durch deren Träger.

Die Kosten für den Anschluß werden entsprechend den

Regelungen der Satzung des Trägers der Abwasserbeseiti-

gung festgesetzt.

4. 4. Strom:

Die Stromversorgung erfolgt. durch . (Ue. J^nej'^Q^Ql:SQ2;gy^S

.QTiQl:^l:anAw, . 59.l?l5 ?rg. ........... mittels Verkabelung / Eastee

SfcSCTdea^xisssteblfi. Die erforderliche neue Trafostation weist

der Bebauungsplan aus. Die Kosten des Anschlusses der An-

wesen an das Stromversorgungsnetz werden vom Träger der

Stromversorgung erhoben.

(

4. 5. Müll:

Die festen Abfallstoffe werden gem. Satzung (i. d. derzeit

gültigen Fassung) des Landkreises Erlangen-Höchstadt beseitigt

»

4. 6. Erschließung'- allgemein:

Die Erschließung wird von der / dem Gemeinde / Markt / Stadt

durchgeführt / durch Vertrag einem Dritten übertragen.
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c

5. ÜBERSCHLÄGIGE ERMITTLUNG DER HERSTELLUNGSKOSTEN
- ohne kosten für den Grunderwerb -

(zum Großteil bereits ausgeführt)

5. 1 Straßen, Wege, Plätze, öffent^ch^ (^rünflächei
a) Fahrbahn und Gehsteiqe 7^. . Qoo>.~qm a. 180»-.Gehsteige

b) öffentliche Wohnwege

c) öffentliche Plätze

und Grünflächen

d) F3.urers(?hließ-.ungß-
weg

e)

5. 2 Wasserversorgung

a), Hauptleitung

b)

c)

.

qm a. J .".'-:».". DM

l . 000, -^ a. 1 00. »-. DM

. ^. 000,.-^ a.. %, -. DM

. ?. .Q00,. -qm a.. 5.0. »-. DM

qm a

Summe, l

, DM

''?.. 520. QOO,. T5M
.
IQOOOO.,.T,M

. t. 500QO^. T>M

... 150 OQO.,.T

DM

15 720 000, TM

80QQ,.-i^ a. 280»-. DM
lfm a........ DM

lfm a........ DM

2 . 240 OQO^. DM

. DM

, DM

d) Änderung/Erweiterung der bestehenden Zentralanlage

durch

Summe II:

. DM

2 240 000, ̂ M

5. 3 Abwasserbeseitigung (Misch-System)

a) Sammler 8. PQO^.-. lfm a. ̂ 00, -. DM P. .2??. 000^.^
b) ..................... ........ lfm a........DM ............ DM

c) ..................... ........ lfm a........DM ............. DM

c) Anderung/Erweiterung der bestehenden Zentralanlage

durch

. DM

Summe III: J-20P__OQO^M

Aufgestellt am: 01. 12. 1983

GEMEINDLICHE PLANUNGSSTELLE DES LANDKREISES

ERLANGEN-HÖCHSTADT

I.A.

Olpp


